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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1992

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 E

RL-BA 1977 §23

Rechtssatz

Nach § 23 RL-BA 1977 hat der Rechtsanwalt die ihm von der Rechtsanwaltskammer erteilten Aufträge zu befolgen und

seine ihr gegenüber bestehenden P5ichten zu erfüllen. Die Nichtäußerung in einer Disziplinarsache begründet nach

ständiger Rechtsprechung der Obersten Berufungskommission und Disziplinarkommission dann ein

Disziplinarvergehen, wenn aus dem Gesamtverhalten des Disziplinarbeschuldigten ersichtlich ist, daß dies letztlich auf

eine Mißachtung des Kammerausschusses zurückzuführen ist (AnwBl 1982,498; Bkd 52/67, Bkd 11/67, Bkd 62/59).
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